
8 16
Haftstrafe
Der Vollzug der Haftstrafe erfolgt durch den unver
züglichen Einsatz zu gesellschaftlich nützlicher Ar
beit bei gleichzeitiger Durchsetzung solcher Ord
nungsbestimmungen. die nachdrücklich eine Diszi
plinierung fördern und unterstützen.

Anmerkung: Vgl. §8 der l.DB zum StVG (Reg.- 
Nr.3.1.).

§ 17
Strafarrest
Militärpersonen sind im Strafarrest durch eine straf
fe militärische Ordnung und Disziplin zur Achtung 
und verantwortungsbewußten Einhaltung der 
Rechtsvorschriften und militärischen Bestimmungen 
zu erziehen.

Strafen mit Freiheitsentzug an Jugendlichen

§ 18
Freiheitsstrafe
(1) Die Freiheitsstrafe an Jugendlichen ist in Ju
gendhäusern zu vollziehen.

Kapitel III
Erziehung im Strafvollzug 

§ 20
Gestaltung des .Erziehungsprozesses
(1) Die Erziehungsarbeit im Strafvollzug ist als ein
heitlich wirkender Prozeß planmäßig zu gestalten 
und zielstrebig auf die Vorbereitung der Wiederein
gliederung in das gesellschaftliche Leben auszurich
ten. In die Erziehungsarbeit sind die Strafgefange
nen aktiv einzubeziehen.
(2) Unter Beachtung der Persönlichkeit und der 
Straftat hat die erzieherische Einflußnahme vorwie
gend durch Kollektiverziehung in Verbindung mit 
individuellen Maßnahmen zu erfolgen. Die Strafge
fangenen sind so in Kollektive einzuteilen, daß eine 
wirksame Erziehung und Vorbereitung der Wieder
eingliederung in das gesellschaftliche Leben geför
dert werden kann.
(3) Durch die bewußte Gestaltung und Nutzung von 
Bewährungssituationen ist das Verantwortungsbe
wußtsein für ein gesellschaftsgemäßes Verhalten zu 
entwickeln und zu fördern. Dabei ist an positive Ver
haltensweisen der Strafgefangenen anzuknüpfen. 
Das Streben nach bewußter Disziplin und Selbster
ziehung ist durch geeignete Maßnahmen zu unter
stützen.
(4) Zur Bestimmung eines individuellen Erzie
hungsprogramms kann ein Aufnahmeverfahren 
durchgeführt werden.
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(2) Der Vollzug ist so zu gestalten, daß eine positive 
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen in Ver
wirklichung der Prinzipien der staatlichen Jugendpo- 
litik gefördert und den Jugendlichen geholfen wird, 
sich künftig verantwortungsbewußt zu verhalten und 
aktiv am gesellschaftlichen Leben tcilzunehmen.

Anmerkung: Val. Anm. 2.. zu 8 57 StVG und 8 9 der
1. DB zum StVG (Reg.-Nr. 3.1.).

§ 19
Jugendhaft
Der Vollzug der Jugendhaft erfolgt durch unverzüg
lichen Einsatz zu gesellschaftlich nützlicher Arbeit 
bei gleichzeitiger Anwendung zweckmäßiger Ord
nungsbestimmungen und sinnvoller Maßnahmen der 
Gestaltung der arbeitsfreien Zeit, deren Durchset
zung auf ein diszipliniertes Verhalten der Jugendli
chen gerichtet ist.

Anmerkung: Vgl. § 10 der 1. DB zum StVG (Reg.- 
Nr. 3.1.).

Anmerkung: Vgl. 8811-13 der l.DB zum StVG 
(Reg.-Nr. 3.1.).

Erziehung durch Arbeit

§ 21
Der Einsatz der Strafgefangenen zu gesellschaftlich 
nützlicher Arbeit soll unter vielfältiger Nutzung ihres 
erzieherischen Charakters, einschließlich der Durch
führung von Maßnahmen der beruflichen Qualifizie
rung, der Gewährung einer leistungsabhängig gestal
teten Arbeitsvergütung und der Anwendung von 
Anerkennungen zur Formung und Festigung einer 
bewußten Arbeitseinstellung und zur Bewährung 
beitragen. Durch Arbeit in der Gemeinschaft, Ein
beziehung der Strafgefangenen in den Produktions
wettbewerb. die Neuererbewegung und Produk
tionsberatungen ist der Arbeitseinsatz so zu gestal
ten, daß seine Möglichkeiten zur Erziehung voll 
wirksam werden.

§ 22
(1) Beim Arbeitseinsatz der Strafgefangenen sind 
Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
(2) Der Arbeitseinsatz der Strafgefangenen erfolgt 
in volkseigenen Betrieben (nachfolgend Arbeitsein
satzbetriebe genannt) und in gleichgestellten Ein
richtungen. Die erforderlichen Regelungen für die
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